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1 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 

Das Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock liegt in Schloß Holte-Stukenbrock am östlichen 
Ausläufer Ostwestfalen-Lippes, große Teile der Stadt gehören zum Naturraum Senne. Das 
Gymnasium beschult neben Schülerinnen und Schülern aus der Stadt Schloß Holte-Stuken-
brock auch solche aus umliegenden kleineren Gemeinden im Kreis Gütersloh. 

Insgesamt besuchen ca. 1000 Schülerinnen und Schüler die Schule, die in den meisten Jahr-
gängen vierzügig läuft. In der gymnasialen Oberstufe sind durchschnittlich 120 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer je Jahrgang zu verzeichnen. Dabei werden ca. 25 Schülerinnen und Schü-
ler aus umliegenden Schulen der Sekundarstufe I in die gymnasiale Oberstufe aufgenommen. 
Seit 2011 verfügt die Schule über einen offenen Ganztag mit pädagogischen Übermittagsan-
geboten etc. 

Ab der Stufe 7 wird am Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock das Fach Praktische Philosophie 
durchgängig als Ersatzfach für Religion unterrichtet. In den Jahrgängen 5 und 6 gibt es einen 
Religionsabmelder-Kurs, in dem die Schülerinnen und Schülern nicht benotet werden. In der 
Oberstufe wird in den Jahrgangsstufen EF bis Q2 das Fach Philosophie als ordentliches Fach 
im gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld angeboten; aufgrund der (zusätzlichen) 
Funktion von Philosophie als Ersatzfach für Religion werden in der Regel in den Stufen EF bis 
Q2 zwei Philosophiekurse mit ca. 15-20 Schülerinnen und Schülern eingerichtet. In der Quali-
fikationsphase werden i.d.R. nur Grundkurse angeboten.  
 
Die Blockung der Philosophie- und Religionskurse liegt parallel, sodass die Schülerinnen und 
Schüler entweder Philosophie oder Religion belegen können. Pro Abiturjahrgang entscheiden 
sich zwischen drei fünf und fünf Schülerinnen und Schüler für Philosophie als Abiturfach, wo-
bei es die überwiegende Zahl als mündliches Prüfungsfach wählt.  

Im Rahmen des Schulprogramms übernimmt das Fach eine besondere Aufgabe im Bereich der 
Werteerziehung, insoweit eine grundsätzliche Reflexion auf für das menschliche Zusammen-
leben unabdingbare Moralvorstellungen eine seiner wesentlichen Unterrichtsdimensionen 
darstellt. Seine Ausrichtung am rationalen Diskurs, der von Schülerinnen und Schülern mit 
ganz unterschiedlichen Wertvorstellungen und Weltanschauungen eine sachorientierte, von 
gegenseitiger Achtung getragene Auseinandersetzung um tragfähige normative Vorstellungen 
verlangt, lässt den Philosophieunterricht zu einem Ort werden, an dem Werteerziehung kon-
kret erfahrbar werden kann. Einen konkreten Beitrag zur Werteerziehung leistet darüber hin-
aus das in der Q1 verortete Unterrichtsvorhaben der angewandten Ethik. 

Für den Philosophieunterricht in der Sek II ist in der EF ein Lehrwerk eingeführt, das die Aus-
bildung und Weiterentwicklung aller vier Kompetenzbereiche des Lehrplans auf der Grundlage 
der dort festgelegten Inhaltsfelder gezielt fördert. Darüber hinaus unterstützen sich die Fach-
kolleginnen und Fachkollegen mit kopierfähigen Unterrichtsmaterialien, die sie auch digital 
untereinander austauschen. 
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2 Entscheidungen zum Unterricht 

2.1 Unterrichtsvorhaben 

Im „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ (Kapitel 2.1.1) wird die Verteilung der Unterrichts-
vorhaben dargestellt. Das Übersichtsraster dient dazu, einen schnellen Überblick über die Zu-
ordnung der Unterrichtsvorhaben zu den einzelnen Jahrgangsstufen sowie den im Kernlehr-
plan genannten Kompetenzen, Inhaltsfeldern und inhaltlichen Schwerpunkten zu verschaffen. 
Um Übersichtlichkeit zu gewährleisten, werden an dieser Stelle im Bereich der Methoden- und 
Handlungskompetenz nur diejenigen übergeordneten Kompetenzerwartungen ausgewiesen, 
deren Entwicklung im Rahmen des jeweiligen Unterrichtsvorhabens im Zentrum steht. Im Be-
reich der Sach- und Urteilskompetenz werden die auf das jeweilige Unterrichtsvorhaben be-
zogenen konkretisierten Kompetenzerwartungen gemäß dem Kernlehrplan aufgeführt.
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2.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben 

Einführungsphase (EF) 

Unterrichtsvorhaben Zu entwickelnde Kompetenzen 

Unterrichtsvorhaben I: 

Thema: Was heißt es zu philoso-
phieren? – Welterklärungen in 
Mythos, Wissenschaft und Philo-
sophie 

Inhaltsfeld:  

• IF 2 (Erkenntnis und ihre Gren-
zen) 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Eigenart philosophischen Fra-
gens und Denkens 

• Metaphysische Probleme als 
Herausforderung für die Ver-
nunfterkenntnis 

Sachkompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler 

• unterscheiden philosophische Fragen von Alltagsfragen sowie von Fragen, die gesicherte wissenschaftliche Antworten ermögli-
chen. 

• erläutern den grundsätzlichen Charakter philosophischen Fragens und Denkens an Beispielen. 

• erläutern Merkmale philosophischen Denkens und unterscheiden dieses von anderen Denkformen, etwa in Mythos und Natur-
wissenschaft. 

Methodenkompetenz: 

Verfahren der Problemreflexion 

Die Schülerinnen und Schüler 

• arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien verallgemeinernd relevante philosophische Fragen 
heraus (MK2). 

• ermitteln in einfacheren philosophischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Problem bzw. ihr Anliegen sowie die zent-
rale These (MK3). 

• recherchieren Informationen sowie die Bedeutung von Fremdwörtern und Fachbegriffen unter Zuhilfenahme von (auch digita-
len) Lexika und anderen Nachschlagewerken (MK9). 

Urteilskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler 

• bewerten begründet die Bedeutsamkeit und Orientierungsfunktion von philosophischen Fragen für ihr Leben. 
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Unterrichtsvorhaben Zu entwickelnde Kompetenzen 
Unterrichtsvorhaben II: 

Thema: Ist der Mensch ein beson-
deres Lebewesen? – Sprachliche, 
kognitive und reflexive Fähigkei-
ten von Mensch und Tier im Ver-
gleich 

Inhaltsfelder: 

• IF 1 (Der Mensch und sein 
Handeln) 

• IF 2 (Erkenntnis und ihre Gren-
zen) 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Die Sonderstellung des Men-
schen 

• Prinzipien und Reichweite 
menschlicher Erkenntnis 

Sachkompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler 

• erläutern Merkmale des Menschen als eines aus der natürlichen Evolu-tion hervorgegangenen Lebewesens und erklären we-
sentliche Unterschiede zwischen Mensch und Tier bzw. anderen nicht-menschlichen Lebensformen (u.a. Sprache, Kultur). 

• analysieren einen anthropologischen Ansatz zur Bestimmung des Unterschiedes von Mensch und Tier auf der Basis ihrer ge-
meinsamen evolutionären Herkunft in seinen Grundgedanken. 

Methodenkompetenz: 

Verfahren der Problemreflexion 

Die Schülerinnen und Schüler 

• analysieren die gedankliche Abfolge von philosophischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5), 

• bestimmen elementare philosophische Begriffe mit Hilfe definitorischer Verfahren (MK7), 

• recherchieren Informationen sowie die Bedeutung von Fremdwörtern und Fachbegriffen unter Zuhilfenahme von (auch digita-
len) Lexika und anderen Nachschlagewerken (MK9). 

Verfahren der Präsentation und Darstellung 

Die Schülerinnen und Schüler 

• stellen grundlegende philosophische Sachverhalte in diskursiver Form strukturiert dar (MK10). 

Urteilskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler 

• erörtern Konsequenzen, die sich aus der Sonderstellung des Menschen im Reich des Lebendigen ergeben, sowie die damit ver-
bundenen Chancen und Risiken. 

• bewerten den anthropologischen Ansatz zur Bestimmung des Unterschiedes von Mensch und Tier hinsichtlich des Einbezugs 
wesentlicher Aspekte des Menschseins. 

Handlungskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler 

• beteiligen sich mit philosophisch dimensionierten Beiträgen an der Diskussion allgemein-menschlicher Fragestellungen (HK4). 
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Unterrichtsvorhaben Zu entwickelnde Kompetenzen 

Unterrichtsvorhaben III: 

Thema: Eine Ethik für alle Kultu-
ren? – Der Anspruch moralischer 
Normen auf interkulturelle Gel-
tung 

Inhaltsfeld:  

• IF 1 (Der Mensch und sein 
Handeln) 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Werte und Normen des Han-
delns im interkulturellen Kon-
text 

Sachkompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler 

• rekonstruieren einen relativistischen und einen universalistischen ethischen Ansatz in ihren Grundgedanken und erläutern diese 
Ansätze an Beispielen. 

• erklären im Kontext der erarbeiteten ethischen Ansätze vorgenommene begriffliche Unterscheidungen (u.a. Relativismus, Uni-
versalismus). 

Methodenkompetenz: 
Verfahren der Problemreflexion 
Die Schülerinnen und Schüler 

• beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei ohne verfrühte Klassifizierung (MK1). 

• identifizieren in einfacheren philosophischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbestimmungen, Behauptungen, Be-
gründungen, Erläuterungen und Beispiele (MK4). 

• entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) eigene philosophische Gedanken 
(MK6). 

• argumentieren unter Ausrichtung an einschlägigen philosophischen Argumentationsverfahren (u.a. Toulmin-Schema) (MK8). 

Verfahren der Präsentation und Darstellung: Die Schülerinnen und Schüler 

• stellen grundlegende philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in präsentativer Form (u.a. Visualisierung, bildliche und 
szenische Darstellung) dar (MK11). 

• stellen philosophische Probleme und Problemlösungsbeiträge in ihrem Für und Wider dar (MK13). 

Urteilskompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler 

• bewerten begründet die Tragfähigkeit der behandelten ethischen und Ansätze zur Orientierung in gegenwärtigen gesellschaftli-
chen Problemlagen. 

• erörtern unter Bezugnahme auf einen relativistischen bzw. universalistischen Ansatz der Ethik das Problem der universellen 
Geltung moralischer Maßstäbe. 

Handlungskompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler 

• entwickeln auf der Grundlage philosophischer Ansätze verantwortbare Handlungsperspektiven für aus der Alltagswirklichkeit 
erwachsende Problemstellungen (HK1). 

• vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und gehen dabei auch auf andere Perspektiven ein 
(HK3). 
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Unterrichtsvorhaben Zu entwickelnde Kompetenzen 

Unterrichtsvorhaben IV: 

Thema: Wann darf und muss der 
Staat die Freiheit des Einzelnen be-
grenzen? – Die Frage nach dem 
Recht und der Gerechtigkeit von 
Strafen 

Inhaltsfeld:  

• IF 1 (Der Mensch und sein 
Handeln) 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Umfang und Grenzen staatli-
chen Handelns 

Sachkompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler 

• analysieren unterschiedliche rechtsphilosophische Ansätze zur Begründung für Eingriffe in die Freiheitsrechte der Bürger in ihren 
Grundgedanken und grenzen diese Ansätze voneinander ab. 

• erklären im Kontext der erarbeiteten rechtsphilosophischen Ansätze vorgenommene begriffliche Unterscheidungen (u.a. Recht, 
Gerechtigkeit). 

Methodenkompetenz: 
Verfahren der Problemreflexion  
Die Schülerinnen und Schüler 

• beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei ohne verfrühte Klassifizierung (MK1). 

• arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien verallgemeinernd relevante philosophische Fragen 
heraus (MK2). 

• identifizieren in einfacheren philosophischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbestimmungen, Behauptungen, Be-
gründungen, Erläuterungen und Beispiele (MK4). 

• entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) eigene philosophische Gedanken 
(MK6). 

Verfahren der Präsentation und Darstellung 
Die Schülerinnen und Schüler 

• stellen grundlegende philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in präsentativer Form (u.a. Visualisierung, bildliche und 
szenische Darstellung) dar (MK11). 

• geben Kernaussagen und Grundgedanken einfacherer philosophischer Texte in eigenen Worten und distanziert, unter Zuhilfen-
ahme eines angemessenen Textbeschreibungsvokabulars, wieder und verdeutlichen den interpretatorischen Anteil (MK12). 

Urteilskompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler 

• bewerten begründet die Tragfähigkeit der behandelten rechtsphilosophischen Ansätze zur Orientierung in gegenwärtigen ge-
sellschaftlichen Problemlagen. 

Handlungskompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler 

• beteiligen sich mit philosophisch dimensionierten Beiträgen an der Diskussion allgemein-menschlicher und gegenwärtiger ge-
sellschaftlich-politischer Fragestellungen (HK4). 
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Unterrichtsvorhaben Zu entwickelnde Kompetenzen 

Unterrichtsvorhaben V: 

Thema: Kann der Glaube an die 
Existenz Gottes vernünftig begrün-
det werden? – Religiöse Vorstel-
lungen und ihre Kritik 

Inhaltsfeld:  

• IF 2 (Erkenntnis und ihre Gren-
zen) 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Metaphysische Probleme als 
Herausforderung für die Ver-
nunfterkenntnis 

• Prinzipien und Reichweite 
menschlicher Erkenntnis 

Sachkompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler 

• stellen metaphysische Fragen (u.a. die Frage eines Lebens nach dem Tod, die Frage nach der Existenz Gottes) als Herausforde-
rungen für die Vernunfterkenntnis dar und entwickeln eigene Ideen zu ihrer Beantwortung und Beantwortbarkeit. 

• rekonstruieren einen affirmativen und einen skeptischen Ansatz zur Beantwortung einer metaphysischen Frage in ihren wesent-
lichen Aussagen und grenzen diese Ansätze gedanklich und begrifflich voneinander ab. 

Methodenkompetenz: 
Verfahren der Problemreflexion 
Die Schülerinnen und Schüler 

• ermitteln in einfacheren philosophischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Problem bzw. ihr Anliegen sowie die zent-
rale These (MK3). 

• identifizieren in einfacheren philosophischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbestimmungen, Behauptungen, Be-
gründungen, Erläuterungen und Beispiele (MK4). 

• analysieren die gedankliche Abfolge von philosophischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5). 

Verfahren der Präsentation und Darstellung  
Die Schülerinnen und Schüler 

• stellen grundlegende philosophische Sachverhalte in diskursiver Form strukturiert dar (MK10). 

• geben Kernaussagen und Grundgedanken einfacherer philosophischer Texte in eigenen Worten und distanziert, unter Zuhilfen-
ahme eines angemessenen Textbeschreibungsvokabulars, wieder und verdeutlichen den interpretatorischen Anteil (MK12). 

Urteilskompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler 

• beurteilen die innere Stimmigkeit der behandelten metaphysischen bzw. skeptischen Ansätze. 

• bewerten begründet die Tragfähigkeit der behandelten metaphysischen bzw. skeptischen Ansätze zur Orientierung in grundle-
genden Fragen des Daseins und erörtern ihre jeweiligen Konsequenzen für das diesseitige Leben und seinen Sinn. 

Handlungskompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler 

• rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen durch philosophisch dimensionierte Begründungen (HK2). 

• vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und gehen dabei auch auf andere Perspektiven ein 
(HK3). 
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Unterrichtsvorhaben Zu entwickelnde Kompetenzen 

Unterrichtsvorhaben VI: 

Thema: Was können wir mit Ge-
wissheit erkennen? – Grundlagen 
und Grenzen menschlicher Er-
kenntnis 

Inhaltsfeld:  

• IF 2 (Erkenntnis und ihre 
Grenzen) 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Prinzipien und Reichweite 
menschlicher Erkenntnis 

• Eigenart philosophischen 
Fragens und Denkens 

Sachkompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler 

• rekonstruieren einen empiristisch-realistischen Ansatz und einen rationalistisch-konstruktivistischen Ansatz zur Erklärung von 
Erkenntnis in ihren Grundgedanken und grenzen diese Ansätze voneinander ab. 

Methodenkompetenz: 
Verfahren der Problemreflexion  
Die Schülerinnen und Schüler 

• beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei ohne verfrühte Klassifizierung (MK1). 

• arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien verallgemeinernd relevante philosophische Fragen 
heraus (MK2). 

• identifizieren in einfacheren philosophischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbestimmungen, Behauptungen, Be-
gründungen, Erläuterungen und Beispiele (MK4). 

• entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) eigene philosophische Gedanken 
(MK6). 

Verfahren der Präsentation und Darstellung 
Die Schülerinnen und Schüler 

• stellen grundlegende philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in präsentativer Form (u.a. Visualisierung, bildliche und 
szenische Darstellung) dar (MK11). 

• geben Kernaussagen und Grundgedanken einfacherer philosophischer Texte in eigenen Worten und distanziert, unter Zuhilfen-
ahme eines angemessenen Textbeschreibungsvokabulars, wieder und verdeutlichen den interpretatorischen Anteil (MK12). 

Urteilskompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erörtern Voraussetzungen und Konsequenzen der behandelten erkenntnistheoretischen Ansätze (u.a. für Wissenschaft, Reli-
gion, Philosophie bzw. Metaphysik). 

• erörtern unter Bezugnahme auf die erarbeiteten erkenntnistheoretischen Ansätze das Problem der Beantwortbarkeit metaphy-
sischer Fragen durch die menschliche Vernunft und ihre Bedeutung für den Menschen. 

Handlungskompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler 

• beteiligen sich mit philosophisch dimensionierten Beiträgen an der Diskussion allgemein-menschlicher und gegenwärtiger ge-
sellschaftlich-politischer Fragestellungen (HK4). 
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Qualifikationsphase (Q1) 

Unterrichtsvorhaben Zu entwickelnde Kompetenzen 

Unterrichtsvorhaben VII: 
 
Thema: Ist die Kultur die Natur des 
Menschen? – Der Mensch als Pro-
dukt der natürlichen Evolution und 
die Bedeutung der Kultur für seine 
Entwicklung 
 
Inhaltsfelder: 

• IF 3 (Das Selbstverständnis 
des Menschen) 

• IF 5 (Zusammenleben in Staat 
und Gesellschaft) 
 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Der Mensch als Natur- und 
Kulturwesen 

• Der Primat der Gemeinschaft 
als Prinzip staatsphilosophi-
scher Legitimation 

 Konkretisierte Sachkompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler  

• rekonstruieren eine den Menschen als Kulturwesen bestimmende anthropologische Position in ihren wesentlichen ge-
danklichen Schritten und erläutern diese Bestimmung an zentralen Elementen von Kultur.  

 
Methodenkompetenz  
 
Verfahren der Problemreflexion  
Die Schülerinnen und Schüler  

• ermitteln in philosophischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Problem bzw. ihr Anliegen sowie die zentrale 
These (MK3),  

• identifizieren in philosophischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbestimmungen, Behauptungen, Begrün-
dungen, Voraussetzungen, Folgerungen, Erläuterungen und Beispiele (MK4).  

 
Verfahren der Präsentation und Darstellung  
Die Schülerinnen und Schüler  

• stellen philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in diskursiver Form strukturiert und begrifflich klar dar (MK10).  
 
Konkretisierte Urteilskompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler  

• bewerten kriteriengeleitet und argumentativ die Tragfähigkeit der behandelten anthropologischen Positionen zur Orien-
tierung in grundlegenden Fragen des Daseins,  

• erörtern unter Bezug auf die behandelte kulturanthropologische Position argumentativ abwägend die Frage nach dem 
Menschen als Natur- oder Kulturwesen.  

 
Handlungskompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler  

• beteiligen sich mit philosophischen Beiträgen an der Diskussion allgemein-menschlicher und gegenwärtiger gesellschaft-
lich-politischer Fragestellungen (HK4).  •  
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Unterrichtsvorhaben Zu entwickelnde Kompetenzen 
Unterrichtsvorhaben VIII:  
 
Thema: Ist der Mensch mehr als 
Materie? – Das Leib-Seele-Prob-
lem im Licht der modernen Gehirn-
forschung  
 
Inhaltsfeld:  

• IF 3 (Das Selbstverständnis des 
Menschen)  

 
Inhaltliche Schwerpunkte:  

• Das Verhältnis von Leib und 
Seele  

• Der Mensch als freies und 
selbstbestimmtes Wesen  

 

Konkretisierte Sachkompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler  

• analysieren ein dualistisches und ein monistisches Denkmodell zum Leib-Seele-Problem in seinen wesentlichen gedanklichen 
Schritten und grenzen diese Denkmodelle voneinander ab,  

• erklären philosophische Begriffe und Positionen, die das Verhältnis von Leib und Seele unterschiedlich bestimmen (u.a. Dualis-
mus, Monismus, Materialismus, Reduktionismus).  

 
Methodenkompetenz  
 
Verfahren der Problemreflexion  
Die Schülerinnen und Schüler  

• arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien abstrahierend relevante philosophische Fragen her-
aus und erläutern diese (MK2)  

• analysieren den gedanklichen Aufbau und die zentralen Argumentationsstrukturen in philosophischen Texten und interpretie-
ren wesentliche Aussagen (MK5),  

• entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) eigene philosophische Gedan-
ken und erläutern diese (MK6),  

• bestimmen philosophische Begriffe mit Hilfe verschiedener definitorischer Verfahren (MK7).  
 
Verfahren der Präsentation und Darstellung  
Die Schülerinnen und Schüler  

• stellen argumentativ abwägend philosophische Probleme und Problemlösungsbeiträge, auch in Form eines Essays, dar (MK13).  
 
Konkretisierte Urteilskompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler  

• erörtern unter Bezug auf die behandelten dualistischen und materialistisch-reduktionistischen Denkmodelle argumentativ ab-
wägend die Frage nach dem Verhältnis von Leib und Seele.  

 
Handlungskompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler  

• vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und gehen dabei auch argumentativ auf andere 
Positionen ein (HK3).  
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Unterrichtsvorhaben Zu entwickelnde Kompetenzen 
Unterrichtsvorhaben IX:  
 
Thema: Ist der Mensch ein freies 
Wesen? – Deterministische (z.B. 
psychoanalytische) und indetermi-
nistische (z.B. existentialistische) 
Auffassungen des Menschen im 
Vergleich 
  
Inhaltsfelder:  

• IF 3 (Das Selbstverständnis des 
Menschen)  

• IF 4 (Werte und Normen des 
Handelns)  

 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Der Mensch als freies und 
selbstbestimmtes Wesen  

• Grundsätze eines gelingenden 
Lebens  

 

Konkretisierte Sachkompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler  

• stellen die Frage nach der Freiheit des menschlichen Willens als philosophisches Problem dar und grenzen dabei Willens- von 
Handlungsfreiheit ab,  

• analysieren und rekonstruieren eine die Willensfreiheit verneinende und eine sie bejahende Auffassung des Menschen in ihren 
wesentlichen gedanklichen Schritten und ordnen diese als deterministisch bzw. indeterministisch ein,  

• erläutern eine die Willensfreiheit verneinende und eine sie bejahende Auffassung des Menschen im Kontext von Entscheidungs-
situationen.  

 
Methodenkompetenz  
 
Verfahren der Problemreflexion  
Die Schülerinnen und Schüler  

• beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei und sprachlich genau ohne verfrühte Klassifizierung (MK1),  

• arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien abstrahierend relevante philosophische Fragen her-
aus und erläutern diese (MK2),  

• bestimmen philosophische Begriffe mit Hilfe definitorischer Verfahren und grenzen sie voneinander ab (MK7),  

• argumentieren unter bewusster Ausrichtung an einschlägigen philosophischen Argumentationsverfahren (u.a. Toulmin-
Schema) (MK8).  

 
Verfahren der Präsentation und Darstellung  

• stellen argumentativ abwägend philosophische Probleme und Problemlösungsbeiträge, auch in Form eines Essays, dar (MK13).  
 
Konkretisierte Urteilskompetenz: Die Schülerinnen und Schüler  

• erörtern abwägend Konsequenzen einer deterministischen und indeterministischen Position im Hinblick auf die Verantwortung 
des Menschen für sein Handeln (u. a. die Frage nach dem Sinn von Strafe),  

• erörtern unter Bezug auf die deterministische und indeterministische Position argumentativ abwägend die Frage nach der 
menschlichen Freiheit und ihrer Denkmöglichkeit.  

 
Handlungskompetenz: Die Schülerinnen und Schüler  

• rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen durch plausible Gründe und Argumente im Rückgriff auf das Orientie-
rungspotential philosophischer Positionen und Denkmodelle (HK2).  
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Unterrichtsvorhaben Zu entwickelnde Kompetenzen 
Unterrichtsvorhaben X:  
 
Thema: Wie kann das Leben gelin-
gen? – Eudämonistische Auffas-
sungen eines guten Lebens  
 
Inhaltsfelder:  

• IF 4 (Werte und Normen des 
Handelns)  

• IF 3 (Das Selbstverständnis des 
Menschen)  

 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Grundsätze eines gelingenden 
Lebens  

• Das Verhältnis von Leib und 
Seele  

 

Konkretisierte Sachkompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler  

• rekonstruieren eine philosophische Antwort auf die Frage nach dem gelingenden Leben in ihren wesentlichen gedanklichen 
Schritten und ordnen sie in das ethische Denken ein.  

 
Methodenkompetenz  
 
Verfahren der Problemreflexion  
Die Schülerinnen und Schüler  

• identifizieren in philosophischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbestimmungen, Behauptungen, Begründungen, 
Voraussetzungen, Folgerungen, Erläuterungen und Beispiele (MK4).  

 
Verfahren der Präsentation und Darstellung  

• stellen argumentativ abwägend philosophische Probleme und Problemlösungsbeiträge dar, auch in Form eines Essays (MK13).  
 
Konkretisierte Urteilskompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler  

• bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit der behandelten eudämonistischen Position zur Orientierung 
in Fragen der eigenen Lebensführung.  

 
Handlungskompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler  

• rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen durch plausible Gründe und Argumente und nutzen dabei das Orientie-
rungspotential philosophischer Positionen und Denkmodelle (HK2),  

• vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und gehen dabei auch argumentativ auf andere 
Positionen ein (HK3).  
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Unterrichtsvorhaben Zu entwickelnde Kompetenzen 
Unterrichtsvorhaben XI:  
 
Thema: Soll ich mich im Handeln 
am Kriterium der Nützlichkeit oder 
der Pflicht orientieren? – Utilitaris-
tische und deontologische Positio-
nen im Vergleich  
 
Inhaltsfelder:  

• IF 4 (Werte und Normen des 
Handelns)  

• IF 3 (Das Selbstverständnis des 
Menschen)  

 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Nützlichkeit und Pflicht als 
ethische Prinzipien  

• Der Mensch als freies und 
selbstbestimmtes Wesen  

Konkretisierte Sachkompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler  

• analysieren und rekonstruieren ethische Positionen, die auf dem Prinzip der Nützlichkeit und auf dem Prinzip der Pflicht basie-
ren, in ihren wesentlichen gedanklichen Schritten,  

• erläutern die behandelten ethischen Positionen an Beispielen und ordnen sie in das ethische Denken ein.  
 
Methodenkompetenz  
 
Verfahren der Problemreflexion  
Die Schülerinnen und Schüler  

• ermitteln in philosophischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Problem bzw. ihr Anliegen sowie die zentrale These 
(MK3),  

• analysieren den gedanklichen Aufbau und die zentralen Argumentationsstrukturen in philosophischen Texten und interpretie-
ren wesentliche Aussagen (MK5),  

• entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) eigene philosophische Gedan-
ken und erläutern diese (MK6).  

 
Verfahren der Präsentation und Darstellung  
Die Schülerinnen und Schüler  

• geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Argumentationsgang philosophischer Texte in eigenen Worten und distanziert, unter 
Zuhilfenahme eines angemessenen Textbeschreibungsvokabulars, wieder und belegen Interpretationen durch korrekte Nach-
weise (MK12).  

 
Konkretisierte Urteilskompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler  

• bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit utilitaristischer und deontologischer Grundsätze zur Orientie-
rung in Fragen moralischen Handelns.  

 
Handlungskompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler  

• rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen durch plausible Gründe und Argumente und nutzen dabei das Orientie-
rungspotential philosophischer Positionen und Denkmodelle (HK2).  
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Unterrichtsvorhaben Zu entwickelnde Kompetenzen 
Unterrichtsvorhaben XII:  
 
Thema: Gibt es eine Verantwor-
tung des Menschen für die Natur? 
–Ethische Grundsätze im Anwen-
dungskontext der Ökologie  
 
Inhaltsfelder:  

• IF 4 (Werte und Normen des 
Handelns)  

• IF 3 (Das Selbstverständnis des 
Menschen)  

 
Inhaltliche Schwerpunkte:  

• Verantwortung in Fragen an-
gewandter Ethik  

• Der Mensch als Natur- und 
Kulturwesen  

 

Konkretisierte Sachkompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler  

• analysieren und rekonstruieren eine Verantwortung in ethischen Anwendungskontexten begründende Position (u.a. für die 
Bewahrung der Natur bzw. für den Schutz der Menschenwürde in der Medizinethik) in ihren wesentlichen gedanklichen Schrit-
ten und erläutern sie an Beispielen.  

 
Methodenkompetenz  
 
Verfahren der Problemreflexion  
Die Schülerinnen und Schüler  

• argumentieren unter bewusster Ausrichtung an einschlägigen philosophischen Argumentationsverfahren (u. a. Toulmin-
Schema) (MK8),  

• recherchieren Informationen, Hintergrundwissen sowie die Bedeutung von Fremdwörtern und Fachbegriffen unter Zuhilfen-
ahme von (auch digitalen) Lexika und fachspezifischen Nachschlagewerken (MK9).  

 
Verfahren der Präsentation und Darstellung  
Die Schülerinnen und Schüler  

• geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Argumentationsgang philosophischer Texte in eigenen Worten und distanziert, unter 
Zuhilfenahme eines angemessenen Textbeschreibungsvokabulars, wieder und belegen Interpretationen durch korrekte Nach-
weise (MK12).  

 
Konkretisierte Urteilskompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler  

• bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit der behandelten verantwortungsethischen Position zur Ori-
entierung in Entscheidungsfeldern angewandter Ethik,  

• erörtern unter Bezug auf die behandelte verantwortungsethische Position argumentativ abwägend die Frage nach der morali-
schen Verantwortung in Entscheidungsfeldern angewandter Ethik.  

 
Handlungskompetenz: Die Schülerinnen und Schüler  

• entwickeln auf der Grundlage philosophischer Positionen und Denkmodelle verantwortbare Handlungsoptionen für aus der 
Alltagswirklichkeit erwachsende Problemstellungen (HK1),  

• beteiligen sich mit philosophischen Beiträgen an der Diskussion allgemein-menschlicher und gegenwärtiger gesellschaftlich-
politischer Fragestellungen (HK4).  
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Qualifikationsphase (Q2) 

Unterrichtsvorhaben Zu entwickelnde Kompetenzen 
Unterrichtsvorhaben XIII: 
  
Thema: Welche Ordnung der Ge-
meinschaft ist gerecht? - Stände-
staat und Philosophenkönigtum 
als Staatsideal  
 
Inhaltsfelder:  

• IF 5 (Zusammenleben in 
Staat und Gesellschaft)  

• IF 3 (Das Selbstverständnis 
des Menschen)  

 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Gemeinschaft als Prinzip 
staatsphilosophischer Legiti-
mation  

• Der Mensch als Natur- und 
Kulturwesen  

 

Konkretisierte Sachkompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler  

• stellen die Legitimationsbedürftigkeit staatlicher Herrschaft als philosophisches Problem dar und entwickeln eigene Lösungs-
ansätze in Form von möglichen Staatsmodellen,  

• rekonstruieren ein am Prinzip der Gemeinschaft orientiertes Staatsmodell in seinen wesentlichen Gedankenschritten.  
 
Methodenkompetenz  
 
Verfahren der Problemreflexion 
Die Schülerinnen und Schüler  

• analysieren den gedanklichen Aufbau und die zentralen Argumentationsstrukturen in philosophischen Texten und interpretie-
ren wesentliche Aussagen (MK5),  

• entwickeln Hilfe heuristischer Verfahren (u. a. Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) eigene philosophische Gedanken 
und erläutern diese (MK 6).  

 
Verfahren der Präsentation und Darstellung  
Die Schülerinnen und Schüler  

• stellen philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in diskursiver Form strukturiert und begrifflich klar dar (MK10),  

• stellen philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in präsentativer Form (u.a. Visualisierung, bildliche und szenische 
Darstellung) dar (MK11),  

• geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Argumentationsgang philosophischer Texte in eigenen Worten und distanziert, unter 
Zuhilfenahme eines angemessenen Textbeschreibungsvokabulars, wieder und belegen Interpretationen durch korrekte Nach-
weise (MK12).  

 
Konkretisierte Urteilskompetenz: Die Schülerinnen und Schüler  

• erörtern abwägend anthropologische Voraussetzungen der behandelten Staatsmodelle und deren Konsequenzen,  

• bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit der behandelten Staatsmodelle zur Orientierung in gegen-
wärtigen politischen Problemlagen.  
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Unterrichtsvorhaben Zu entwickelnde Kompetenzen 
Unterrichtsvorhaben XIV:  
 
Thema: Wie lässt sich eine staat-
liche Ordnung vom Primat des In-
dividuums aus rechtfertigen? – 
Kontraktualistische Staatstheo-
rien im Vergleich  
 
Inhaltsfelder:  

• IF 5 (Zusammenleben in 
Staat und Gesellschaft)  

• IF 3 (Das Selbstverständnis 
des Menschen)  

 
Inhaltliche Schwerpunkte:  

• Individualinteresse und Ge-
sellschaftsvertrag als Prinzip 
staatsphilosophischer Legiti-
mation  

• Der Mensch als Natur- und 
Kulturwesen  

 

Konkretisierte Sachkompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler  

• analysieren unterschiedliche Modelle zur Rechtfertigung des Staates durch einen Gesellschaftsvertrag in ihren wesentlichen 
Gedankenschritten und stellen gedankliche Bezüge zwischen ihnen im Hinblick auf die Konzeption des Naturzustandes und der 
Staatsform her,  

• erklären den Begriff des Kontraktualismus als Form der Staatsbegründung und ordnen die behandelten Modelle in die kontrak-
tualistische Begründungstradition ein.  

 
Methodenkompetenz  
 
Verfahren der Problemreflexion  
Die Schülerinnen und Schüler  

• identifizieren in philosophischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbestimmungen, Behauptungen, Begründungen, 
Voraussetzungen, Folgerungen, Erläuterungen und Beispiele (MK4)  

• analysieren den gedanklichen Aufbau und die zentralen Argumentationsstrukturen in philosophischen Texten und interpretie-
ren wesentliche Aussagen (MK5).  

 
Verfahren der Präsentation und Darstellung  
Die Schülerinnen und Schüler  

• stellen philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in diskursiver Form strukturiert und begrifflich klar dar (MK10),  

• stellen philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in präsentativer Form (u.a. Visualisierung, bildliche und szenische 
Darstellung) dar (MK11).  

 
Konkretisierte Urteilskompetenz: Die Schülerinnen und Schüler  

• erörtern abwägend anthropologische Voraussetzungen der behandelten kontraktualistischen Staatsmodelle und deren Konse-
quenzen,  

• bewerten die Überzeugungskraft der behandelten kontraktualistischen Staatsmodelle im Hinblick auf die Legitimation eines 
Staates angesichts der Freiheitsansprüche des Individuums,  

• bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit der behandelten Staatsmodelle zur Orientierung in gegenwär-
tigen politischen Problemlagen.  
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Unterrichtsvorhaben Zu entwickelnde Kompetenzen 
Unterrichtsvorhaben XV:  
 
Thema: Lassen sich die Ansprü-
che des Einzelnen auf politische 
Mitwirkung und gerechte Teil-
habe in einer staatlichen Ord-
nung realisieren? – Moderne 
Konzepte von Demokratie und 
sozialer Gerechtigkeit auf dem 
Prüfstand  
 
Inhaltsfelder:  

• IF 5 (Zusammenleben in 
Staat und Gesellschaft)  

• IF 4 (Werte und Normen des 
Handelns)  

 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Konzepte von Demokratie 
und sozialer Gerechtigkeit  

• Verantwortung in ethischen 
Anwendungskontexten  

 

Konkretisierte Sachkompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler  

• analysieren und rekonstruieren eine sozialphilosophische Position zur Bestimmung von Demokratie und eine zur Bestimmung 
von sozialer Gerechtigkeit in ihren wesentlichen Gedankenschritten.  

 
Methodenkompetenz  
 
Verfahren der Problemreflexion  
Die Schülerinnen und Schüler  

• arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien abstrahierend relevante philosophische Fragen her-
aus und erläutern diese (MK2),  

• recherchieren Informationen, Hintergrundwissen sowie die Bedeutung von Fremdwörtern und Fachbegriffen unter Zuhilfen-
ahme von (auch digitalen) Lexika und fachspezifischen Nachschlagewerken (MK9).  

 
Verfahren der Präsentation und Darstellung  
Die Schülerinnen und Schüler  

• stellen philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in diskursiver Form strukturiert und begrifflich klar dar (MK10).  
 
Konkretisierte Urteilskompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler  

• bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit der behandelten Konzepte zur Bestimmung von Demokratie 
und sozialer Gerechtigkeit,  

• erörtern unter Bezug auf die behandelten Positionen zur Bestimmung von Demokratie und sozialer Gerechtigkeit argumentativ 
abwägend die Frage nach dem Recht auf Widerstand in einer Demokratie.  

 
Handlungskompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler  

• entwickeln auf der Grundlage philosophischer Positionen und Denkmodelle verantwortbare Handlungsoptionen für aus der 
Alltagswirklichkeit erwachsende Problemstellungen (HK1),  

• beteiligen sich mit philosophischen Beiträgen an der Diskussion allgemein-menschlicher und gegenwärtiger gesellschaftlich-
politischer Fragestellungen (HK4).  
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Unterrichtsvorhaben Zu entwickelnde Kompetenzen 
Unterrichtsvorhaben XVI:  
 
Thema: Was leisten sinnliche 
Wahrnehmung und Verstande-
stätigkeit für die wissenschaftli-
che Erkenntnis? – rationalistische 
und empiristische Modelle im 
Vergleich  
 
Inhaltsfelder:  

• IF 6 (Geltungsansprüche der 
Wissenschaften)  

 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Erkenntnistheoretische 
Grundlagen der Wissen-
schaften  

 

Konkretisierte Sachkompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler  

• analysieren eine rationalistische und eine empiristische Position zur Klärung der Grundlagen wissenschaftlicher Erkenntnis in 
ihren wesentlichen argumentativen Schritten und grenzen diese voneinander ab.  

 
Methodenkompetenz  
 
Verfahren der Problemreflexion  
Die Schülerinnen und Schüler  

• beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei und sprachlich genau ohne verfrühte Klassifizierung (MK1),  

• ermitteln in philosophischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Problem bzw. ihr Anliegen sowie die zentrale These 
(MK3),  

• analysieren den gedanklichen Aufbau und die zentralen Argumentationsstrukturen in philosophischen Texten und interpretie-
ren wesentliche Aussagen (MK5),  

• entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) eigene philosophische Gedan-
ken und erläutern diese (MK6).  

 
Verfahren der Präsentation und Darstellung  
Die Schülerinnen und Schüler  

• geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Argumentationsgang philosophischer Texte in eigenen Worten und distanziert, unter 
Zuhilfenahme eines angemessenen Textbeschreibungsvokabulars, wieder und belegen Interpretationen durch korrekte Nach-
weise (MK12).  

 
Konkretisierte Urteilskompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler  

• beurteilen die argumentative Konsistenz der behandelten rationalistischen und empiristischen Position,  

• erörtern abwägend Konsequenzen einer empiristischen und einer rationalistischen Bestimmung der Grundlagen der Naturwis-
senschaften für deren Erkenntnisanspruch.  

 
Handlungskompetenz: Die Schülerinnen und Schüler  

• vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und gehen dabei auch argumentativ auf andere 
Positionen ein (HK3).  
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Unterrichtsvorhaben Zu entwickelnde Kompetenzen 
Unterrichtsvorhaben XVII:  
 
Thema: Wie gelangen die Wis-
senschaften zu Erkenntnissen? – 
Anspruch und Verfahrensweisen 
der neuzeitlichen Naturwissen-
schaften  
 
Inhaltsfelder:  

• IF 6 (Geltungsansprüche der 
Wissenschaften)  

 
Inhaltliche Schwerpunkte:  

• Der Anspruch der Naturwis-
senschaften auf Objektivität  

 

Konkretisierte Sachkompetenz:  
Die Schülerinnen und Schüler  

• stellen die Frage nach dem besonderen Erkenntnis- und Geltungsanspruch der Wissenschaften als erkenntnistheoretisches Problem 
dar und erläutern dieses an Beispielen aus ihrem Unterricht in verschiedenen Fächern,  

• rekonstruieren ein den Anspruch der Naturwissenschaften auf Objektivität reflektierendes Denkmodell in seinen wesentlichen argu-
mentativen Schritten und erläutern es an Beispielen aus der Wissenschaftsgeschichte,  

• erklären zentrale Begriffe des behandelten wissenschaftstheoretischen Denkmodells.  
 
Methodenkompetenz  
 
Verfahren der Problemreflexion 
Die Schülerinnen und Schüler  

• bestimmen philosophische Begriffe mit Hilfe definitorischer Verfahren und grenzen sie voneinander ab (MK7),  

• argumentieren unter bewusster Ausrichtung an einschlägigen philosophischen Argumentationsverfahren (u.a. Toulmin-Schema) 
(MK8),  

• recherchieren Informationen, Hintergrundwissen sowie die Bedeutung von Fremdwörtern und Fachbegriffen unter Zuhilfenahme von 
(auch digitalen) Lexika und fachspezifischen Nachschlagewerken (MK9).  

 
Verfahren der Präsentation und Darstellung 
Die Schülerinnen und Schüler  

• stellen philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in präsentativer Form (u.a. Visualisierung, bildliche und szenische Darstel-
lung) dar (MK11),  

• stellen argumentativ abwägend philosophische Probleme und Problemlösungsbeiträge dar, auch in Form eines Essays (MK13).  
 
Konkretisierte Urteilskompetenz:  
Die Schülerinnen und Schüler  

• erörtern abwägend erkenntnistheoretische Voraussetzungen des behandelten wissenschaftstheoretischen Modells und seine Konse-
quenzen für das Vorgehen in den Naturwissenschaften,  

• erörtern unter Bezug auf das erarbeitete wissenschaftstheoretische Denkmodell argumentativ abwägend die Frage nach der Fähigkeit 
der Naturwissenschaften, objektive Erkenntnis zu erlangen.  

 
Handlungskompetenz:  
Die Schülerinnen und Schüler  

• beteiligen sich mit philosophischen Beiträgen an der Diskussion allgemein-menschlicher und gegenwärtiger gesellschaftlich-politi-
scher Fragestellungen (HK4).  
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2.2 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit 

a) Kooperation in der Fachschaft zur Gewährleistung einheitlicher Standards 
Zur Gewährleistung der entsprechenden Leistungsanforderungen und Standards innerhalb 
der Fachschaft finden regelmäßig Absprachen zwischen den das Fach unterrichtenden Kolle-
ginnen und Kollegen statt. In diesem Rahmen erfolgt zudem ein Austausch und Abgleich von 
Klausuraufgaben sowie eine Besprechung der zugrundeliegenden Bewertungskriterien, um 
auch in diesem Bereich ein einheitliches Anforderungsprofil zu garantieren. 
 
b) Im Hinblick auf die Heterogenität wird den SuS, insbesondere denen, die im Unterrichts-
gespräch seltener zum Zuge kommen, die Möglichkeit über die Hausaufgaben hinausgehen-
der schriftlicher Ausarbeitungen zum aktuellen Unterrichtsgegenstand eingeräumt.  
 
c) Sprachsensibler Unterricht 
Ziel dieser Querschnittsaufgabe aller Fächer ist grundsätzlich eine Erziehung zur Bildungs-
sprache. Dies beinhaltet für unser Fach u.a. die Befähigung, komplexere Sachtexte und philo-
sophische Primär- oder Sekundärtexte sinnentnehmend zu lesen sowie inhaltlich als auch 
sprachlich adäquat darzustellen und zu diskutieren. Weiterhin verfolgt der Ansatz eine dop-
pelte Blickrichtung, sowohl Textrezeption als auch Textproduktion betreffend.  
 
Textrezeption:  

• Klärung wichtiger (philosophischer) Begriffe 

• kritische Reflexion komplexerer Satzgefüge (bspw. bei Kant), ggf. auch durch Visualisie-
rung der Satzstrukturen durch z. B. die Einrückungsmethode / unterschiedliche Hervor-
hebungen von Haupt- und Nebensätzen 

• Scaffolding z.B. in Form von gezielten Fragestellungen zur Lektüre, Hervorhebungen 
wichtiger Abschnitte oder Begriffe im Text, Anmerkungen/Hilfen zur Lektüre 

• Thematisierung und Einübung des Umgangs mit argumentativen Texten durch deren 
sprachliche Besonderheiten (z.B. Erkennen von Begründungen durch Signalwörter wie 
„weil“, „da“, von Schlussfolgerungen durch „also“, „daher“, „deshalb“, „folglich“, von Be-
dingungen durch „wenn“, „falls“) 

• Thematisierung und Einübung von Methoden zur Textrezeption wie sinnvolles Markieren 
in Texten, Randnotizen oder (individuelle) Symbole/Kürzel für formale Textmerkmale 
(z.B. „Th.“ für eine These und „B.“ für ihre Begründung(en)) 

 
Textproduktion:  

• Scaffolding z.B. in Form von (teilweise) vorgegebenen visuellen Darstellungen von 
Textinhalten, Bereitstellung von Textversatzstücken, Arbeit mit performativen Ver-
ben, fragegeleiteten Schreibplänen zur Vorstrukturierung des eigenen Textes etc. 
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2.3  Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 

Auf der Grundlage von § 48 SchulG sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Philosophie hat die Fach-
konferenz im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen Konzept die nachfolgenden 
Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen. Grundlage der 
Bewertung von Leistungen sind die von den Schülerinnen und Schülern erbrachten Leistungen 
im Bereich der Sonstigen Mitarbeit; bei Schülerinnen und Schülern, die das Fach in der Sekun-
darstufe II schriftlich gewählt haben, kommen die in den Klausuren erbrachten schriftlichen 
Leistungen hinzu. 

Klausuren 

Die Bewertung der Klausuren orientiert sich an den Bewertungsgrundsätzen des Kernlehr-
plans S II sowie des Zentralabiturs im Fach Philosophie in NRW. Die Korrekturen der Klausuren 
werden auch mit Hilfe der aus den zentralen Abiturprüfungen bekannten Bewertungsraster 
vorgenommen, um auf diese Weise möglichst einheitliche und für die Schülerinnen und Schü-
ler transparente Bewertungskriterien sicherzustellen. 

Hinsichtlich der inhaltlichen Leistung ist daher bei der Beurteilung der Erarbeitung eines vor-
liegenden philosophischen Textes neben der Erfassung der zugrundeliegenden Fragestellung, 
der zentralen These(n) sowie der Argumente zu berücksichtigen, ob der Gedankengang mit 
Hilfe sachgerecht verwendeter logischer Konjunktionen und sog. performativer Verben be-
schrieben wird. 

Für alle Aufgabentypen sind die Korrektheit, Komplexität und Differenziertheit der inhaltli-
chen Ausführungen, der Grad der Selbständigkeit und der Richtigkeit in der Anwendung von 
Kenntnissen und Methoden sowie die Überzeugungskraft von Argumenten und ggf. kriti-
schen Stellungnahmen beurteilungsrelevant. 

Die Darstellungsleistung fließt in Höhe von 20% in die Gesamtnote mit ein. Hierbei werden 
folgende Bewertungskriterien in Anschlag gebracht: 

• schlüssiges, stringentes sowie gedanklich klares Strukturieren des Textes unter ge-
nauer und konsequenter Bezugnahme auf die Aufgabenstellung, 

• schlüssiges Beziehen von beschreibenden, deutenden und wertenden Aussagen aufei-
nander, 

• Belegen der Aussagen durch angemessene und korrekte Nachweise (Zitate u. a.), 

• präzises und begrifflich differenziertes Formulieren unter Beachtung der Fachsprache, 

• sprachlich richtiges (Grammatik, Syntax, Orthographie, Zeichensetzung) sowie syntak-
tisch und stilistisch sicheres Schreiben. 
 

Sonstige Mitarbeit 
Der Bereich Sonstige Mitarbeit hat in Bezug auf die Gesamtbewertung grundsätzlich densel-
ben Stellenwert wie der Klausurbereich. Es werden alle Leistungen berücksichtigt, die neben 
Klausuren bzw. Facharbeiten erbracht werden. Die Sonstige Mitarbeit umfasst mündliche wie 
schriftliche Formen. Beurteilt werden insbesondere die Qualität, Kontinuität und Selbständig-
keit der von den Schülerinnen und Schülern erbrachten Leistungen sowie ihre Fähigkeit zum 
Diskurs. 
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Im Beurteilungsbereich Sonstige Mitarbeit kommen im einzelnen folgende Leistungen zum 
Tragen: 

• Beiträge zum Unterrichtsgespräch (Interpretation philosophischer Texte und freie 
Problem- und Sacherörterung), 

• Hausaufgaben (vorbereitend und nachbereitend), 

• Referate und sonstige Präsentationsleistungen (Gruppenarbeiten, Podiumsdiskussio-
nen etc.), 

• Bearbeitung schriftlicher Aufgaben im Unterricht, 

• Schriftliche Übungen, 

• Engagement in Projekten/Gruppenarbeiten. 
Darüber hinaus können mit einfließen: 

• Verfassen eines philosophischen Essays. 
 

Beurteilungskriterien im Bereich Sonstige Mitarbeit sind im Einzelnen: 
1. Umfang und Präzision der Kenntnisse 
2. Intensität des Text- und Problemverständnisses 
3. Sachliche, gedankliche und sprachliche Stringenz der Beiträge, d.h. 

a. Bezug zum Unterrichtsgegenstand 
b. sprachlich und fachterminologische Präzision und Sicherheit 
c. Schlüssigkeit der Argumentation 

4. Kooperations- und Kommunikationsbereitschaft und -fähigkeit 
5. Fähigkeit zur Abstraktion sowie zur Konkretisierung 
6. Selbstständigkeit der Reflexions- und Darstellungsleistung 
7. Differenziertes Urteilen 

 
Leistungsrückmeldung 
Eine Leistungsrückmeldung erfolgt spätestens zum Ende jedes Quartals in Form von Einzelge-
sprächen und beinhaltet I.d.R. auch eine Selbsteinschätzung der/des SoS. 
 

2.4  Lehr- und Lernmittel 

EF: Bernd Rolf und Jörg Peters (2016): philo Einführungsphase, Bamberg: C. C. Buchner 
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3 Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden Fragen  

Die Fachkonferenz Philosophie hat im Rahmen des Schulprogramms Leitlinien für die folgen-
den Arbeitsfelder festgelegt:  

Vorbereitung von Facharbeiten 

Die Facharbeit ersetzt die 3. Klausur in der Q1, wobei die Themenwahl in Absprache mit den 
Kolleginnen und Kollegen frei gestaltet werden kann.  

Teilnahme am Essay-Wettbewerb  

In Zusammenhang mit dem alljährlichen Landes- und Bundeswettbewerb Philosophischer Es-
say werden Schülerinnen und Schüler regelmäßig motiviert, eigene Beiträge einzusenden, die 
z.T. auch bereits prämiert wurden.  

Fortbildungskonzept 

Die Mitglieder der Fachkonferenz nehmen im Wechsel regelmäßig an den Philosophie-Fortbil-
dungsveranstaltungen zur Unterrichtsentwicklung teil; die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
informieren in den jährlich stattfindenden Fachkonferenzen über die besuchten Fortbildun-
gen und erproben die dort vorgestellten Unterrichtskonzepte.  
 
Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer bemühen sich, an den Nachbesprechungen der von Phi-
losophie-Referendarinnen und -referendaren geplanten und durchgeführten Unterrichtsstun-
den teilzunehmen und nutzen die Besprechungsergebnisse zur eigenen Unterrichtsentwick-
lung. Sie besuchen sich zum selben Zweck auch gegenseitig im Unterricht und geben einander 
konstruktiv-kritisches Feedback. 
 

4 Qualitätssicherung und Evaluation  

Zur Qualitätssicherung und -entwicklung des Unterrichts im Fach Praktische Philosophie wer-
den regelmäßig kollegiale Absprachen getroffen sowie das Feedback der Schülerinnen und 
Schüler eingeholt. 
Auf dieser Basis wird der schulinterne Lehrplan kontinuierlich evaluiert und ggf. revidiert.  
  

Evaluation des schulinternen Lehrplans 
 
Zielsetzung: Der schulinterne Lehrplan stellt keine starre Größe dar, sondern ist als „lebendes Doku-
ment“ zu betrachten. Dementsprechend sind die Inhalte stetig zu überprüfen, um ggf. Modifikationen 
vornehmen zu können. Die Fachkonferenz trägt durch diesen Prozess zur Qualitätsentwicklung und 
damit zur Qualitätssicherung des Faches bei. 
 
Prozess: Der Prüfmodus erfolgt jährlich. Zu Schuljahresbeginn werden die Erfahrungen des vergange-
nen Schuljahres in der Fachschaft gesammelt, bewertet und eventuell notwendige Konsequenzen for-
muliert.  
 

 


